
Appenzell Ausserrhoden 
«freier» als Liechtenstein 

Liechtenstein schafft es im Freiheitsindex von Avenir Suisse wieder auf den  
zweiten Platz. Die Daten für Liechtenstein hat die Stiftung Zukunft.li erhoben. 

Seit 2012 vergleicht Avenir Suis-
se den Stand der Freiheiten in 
den Kantonen mit einem inter-
aktiven Onlinetool. Das Fürs-
tentum Liechtenstein wird zum 
dritten Mal mitberücksichtigt. 
Nachdem es der Schweizer 
Nachbar im ersten Jahr auf An-
hieb auf den ersten Platz ge-
schafft hatte, wurde Liechten-
stein bereits 2021 vom Kanton 
Appenzell Ausserrhoden über-
holt. Im Vergleich zum Vorjahr 
leicht verschlechtert haben sich 
insbesondere die Indikatoren 
bezüglich der Staatsquote, der 
Dezentralisierung (Anteil der 
Gemeindeausgaben am Ausga-
bentotal von Land und Gemein-
den) und der Gesundheit der Fi-
nanzen. Nach wie vor Bestwerte 
erzielt das Fürstentum hingegen 
bei der Steuerbelastung einer 
Durchschnittsfamilie oder beim 
Anteil der Beschäftigten im öf-
fentlichen Sektor. Als freiheit-
lich im Vergleich zu den Schwei-
zer Kantonen stuft der Schwei-
zer Thinktank Avenir Suisse 
auch die Ausgestaltung des  
Öffentlichkeitsgesetzes oder  
des Nichtraucherschutzes ein. 
Liechtensteins Nachbarkanton 
St. Gallen verbesserte sich in der 
Rangliste um einen Platz auf 
Rang 11, während sich Graubün-
den weit abgeschlagen an dritt-
letzter Stelle befindet, vor den 
Kantonen Wallis und Genf. 

Freiheit bleibt ein  
subjektives Konzept 
Der Avenir-Suisse-Freiheitsin-
dex misst anhand ökonomi-
scher und ziviler Indikatoren 
die freiheitliche Prägung der 
einzelnen Kantone. Berück-
sichtigt werden jedoch nur 
Themenbereiche, bei denen 
die Kantone Handlungsspiel-

raum haben. Der Vergleich mit 
Liechtenstein ist daher mit 
Vorsicht zu geniessen. Denn 
Gesetze, die auf Bundesebene 
gelten, fliessen nicht in den 
Vergleich mit ein. Bei dem in-
teraktiven Onlinetool lassen 
sich die einzelnen Indikatoren 

einfach ein- oder ausschalten, 
um einen personalisierten 
Freiheitsindex zu gestalten. 
Denn es ist stark von der  
eigenen, individuellen Beur-
teilung abhängig, ob und wie 
stark etwa ein Gesetz als Ein-
schränkung der persönlichen 

Handlungsoptionen empfun-
den wird. (pd) 

Hinweis 
Infos zum Freiheitsindex 2022 
von Avenir Suisse finden Inte-
ressierte unter www.avenir-suis-
se.ch/freiheitsindex.

«Freiheitsindex-Blume» – interaktives Onlinetool, mit dem man nach  
eigenen Vorlieben Liechtenstein mit den Schweizer Kantonen vergleichen kann 

Pfadfinder Liechtensteins verteilen das Friedenslicht 
Auch in diesem Jahr findet das 
traditionelle Friedenslicht aus 
Bethlehem den Weg ins Land. 
Am 20. Dezember werden es die 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Liechtensteins im Pfadfinder-
heim Letzi, Vaduz, von den Kol-
legen aus Bregenz entgegenneh-
men und in den Gemeinden ver-
teilen. Die Spenden gehen dieses 
Jahr nach Las Tejerias, Venezue-
la. Nach den Überschwemmun-
gen und den vielen Toten im Ok-
tober wurde der Bundesstaat 
Aragua zusätzlich von den politi-
schen Spannungen und der stei-
genden Gewaltbereitschaft be-
lastet. 98 jugendliche Pfadfinder 
werden selbstständig Projekte 
ausarbeiten und in verschiede-
nen Gemeinden vor Ort Hilfe 
leisten. Ziel ist, kriminelle Ju-
gendliche wieder in die Gemein-
schaft einzubinden, umweltbe-
zogene, sportliche und erzieheri-
sche Aktivitäten auszuarbeiten 
und Kinder von der Strasse zu 
holen. Ausserdem werden durch 
diese Projekte warme Mahlzei-

ten angeboten, da es in unzähli-
gen Familien oft an Nahrungs-
mitteln fehlt. (pd) 

Friedenslichtübergaben in den 
Liechtensteiner Gemeinden: 
Balzers: Am 24. Dezember (14 
bis 16 Uhr) in der Pfarrkirche und 
Mariahilf-Kapelle (ab 14 Uhr). Zur 
selben Zeit werden die Bienle 
und Wölfle es an einige Haus-
halte in der näheren Umgebung 
der Pfarrkirche verteilen. Kon-
takt: Marina Nipp (+423 787 19 
86, marina.nipp@hotmail.com). 
 
Eschen-Nendeln: Ab dem  
22. Dezember in der Pfarrkirche 
Eschen (täglich 8 bis 19 Uhr). 
Kontakt: Livio Kaiser (pfadimau-
ren@gmail.com). 
 
Gamprin-Bendern: Am 24. De-
zember nach der Nachmittags-
messe (Beginn: 16 Uhr) in der 
Kirche Bendern (Bongert). An-
schliessend kann das Licht bis 
am 26. Dezember in der Kirche 
beim Taufstein abgeholt wer-

den. Kontakt: Geraldine Kissling 
(+423 373 48 52, geraldinekiss-
ling@hotmail.com). 
 
Mauren-Schaanwald: Ab dem 
21. Dezember (ab 19.30 Uhr) am 
Glühweinstand «Mura Glüaht» 
(Dorfzentrum Mauren) sowie ab 
dem 22. Dezember in der Pfarr-
kirche Mauren (8 bis 19 Uhr) und 
Theresienkirche Schaanwald 
(jeweils 30 Minuten vor einer 
Messe). Kontakt: Livio Kaiser, 
pfadimauren@gmail.com. 

Ruggell: Am 21. Dezember (7 bis 
20 Uhr) bei der Pfarrkirche 
St. Fridolin. Kontakt: Generalvi-
kar Dr. Markus Walser (+423 373 
14 49, kath.pfarramt@ruggell.li). 
 
Triesenberg: Vom 24. (13.30 Uhr) 
bis 26. Dezember (18 Uhr). Das 
Friedenslicht kann bis zum  
23. Dezember auch telefonisch 
oder per E-Mail bestellt werden, 
wenn man es nicht mehr selbst in 
der Kirche abholen kann. Es wird 
dann am Nachmittag des Heilig-

abends vorbeigebracht. Kontakt: 
Aline Schädler (+423 781 69 01, 
aline.schaedler@schaedlers.li). 
 
Schaan: Am 24. Dezember bei 
der Pfarrkirche St. Laurentius  
(13 bis 15 Uhr). Kontakt: Selina 
Derungs (+423 788 07 97, 
al@schmetta.li). 
 
Schellenberg: Ab 23. Dezember 
bei der Pfarrkirche (Öffnungszeiten 
beachten). Kontakt: Luzian Clava-
detscher (+423 788 99 69, clava-
detscher.luzian@ hotmail. com). 
 
Triesen: Ab dem 21. Dezember 
bei der Pfarrkirche (ganztags). 
Das Licht kann im Foyer der Kir-
che abgeholt werden. Kontakt: 
Niclas Sele (+41 78 778 16 83,  
niclas.sele@gmail.com). 
 
Vaduz: Ab dem 20. Dezember 
(ab 19.30 Uhr) in der Katholi-
schen Kirche St. Florin und 
Evangelische Kirche Ebenholz. 
Kontakt: Silvan Feurle (+423 781 
00 83, silvan@pfadivaduz.li).
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Bild: Daniel Schwendener

Aus der Regierung 
Abänderung der LEV 
wurde beschlossen 

Die Regierung hat in ihrer  
gestrigen Sitzung eine Abände-
rung der Landwirtschaftsein-
kommensbeitragsverordnung 
(LEV) beschlossen. Durch die 
Anpassung wird der Zusatzbei-
trag für den Anbau von Zucker-
rüben bis 2027 verlängert. Die 
Abänderung war aufgrund der 
ebenfalls befristeten Regelung 
in der Schweiz notwendig. Neu 
wird für die Produktion von Zu-
ckerrüben nach den Richtlinien 
der Bio Suisse oder beim nach-
weislichen Verzicht auf den 
Einsatz von Fungiziden und In-
sektiziden ein zusätzlicher Bei-
trag gewährt. Die angepasste 
Verordnung tritt am 1. Januar 
2023 in Kraft. (ikr) 

Biodiversitätsförderfläche: 
Verordnung verabschiedet 

Die Regierung hat in ihrer Sit-
zung von gestern, Mittwoch, 
14. Dezember, die Verordnung 
über die Förderung von Bio- 
diversitätsförderflächen (Bio-
diversitätsförderungsverord-
nung, BFV) verabschiedet. Mit 
der neuen Verordnung wird  
die Grundlage für die gezielte 
Förderung von Biodiversitäts-
förderflächen in der Landwirt-
schaft geschaffen und weiter 
verbessert. Insbesondere wird 
neu die botanische Qualität 
von Lebensräumen sowie de-
ren räumliche Vernetzung ver-
stärkt gefördert. Aufgrund der 
Schaffung der Biodiversitäts-
förderungsverordnung wurden 
begriffliche Anpassungen in der 
landwirtschaftlichen Begriffs- 
und Anerkennungsverordnung 
(LBAV) sowie der Geoinforma-
tionsverordnung (GeoIV) not-
wendig. Ebenso wurde eine  
Totalrevision der Landwirt-
schaftsbewirtschaftungsförde-
rungsverordnung (LBFV) erfor-
derlich.  

Die Biodiversitätsförde-
rungsverordnung und die  
Änderungen der weiteren Ver-
ordnungen treten allesamt am 
1. Januar 2023 in Kraft. (ikr)
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